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ABENSBERG

A. Abensberg
I. Die A.er gehörten zu den Adelssippen, die

aufgrund ihres erfolgreichen Herrschaftsauf-
baus Ende des 12. Jh.s – im Zeitraum der Erhe-
bung der Wittelsbacher zu bayerischen Hzg.en
und des dabei zu beobachtenden, zeitweiligen
Machtvakuums – sich den Gf.entitel zulegten
bzw. von der Umgebung zuerkannt erhielten.
Bei den A.ern ist dies um 1180 beobachtbar, eine
Verbindung zu karolingischen Gf.en bzw. eine
Verwandtschaft mit Karl dem Großen sind nicht
belegbar. Der als Stammvater herangezogene
Babo bleibt eine Fiktion, zumal die Babonen als
Ursprung vieler bayerischer Adelsgeschlechter
herangezogen wurden. Die Familie ist seit den
1170er Jahren, ihr Stammsitz seit 1256 definitiv
greifbar.

II. Die A.er waren eine der wenigen Famili-
en innerhalb des Hzm.s, die durch das Hin- und
Herwechseln zwischen Reichsunmittelbarkeit
und pragmatischer Nähe zu den Wittelsbachern
ihre Position halten konnten und nicht landsäs-
sig wurden. So verzichteten sie ab 1275 nach
dem Aussterben der Rottenegger Linie auf den
Gf.entitel und nannten sich fortan ›Herren von
Abensberg‹. Mehrere A.er sind in bayerischen
Diensten (als hzgl. Räte, Richter und Pfleger) zu
finden, ohne daß sie in die Landständigkeit he-
rab gesunken wären. Der berühmteste Vertreter
der Familie dürfte der 1485 ermordete Nikolaus
von A. gewesen sein. Seine schillernde Persön-
lichkeit war mit einem hohen Standesethos ver-
bunden; seine erstaunliche Mobilität führte ihn
nach Sachsen, Ungarn, gar bis in das Hl. Land.
Sein aufwendiges Grabmal erinnert noch heute
in der A.er Karmelitenkirche an ihn.

Neben Allodialbesitz haben die A.er bes.
über Kl.- und Stiftsvogteien ihre Herrschaft aus-
gebaut. Hinzu kommt die von Kg. Karl IV. erst-
mals 1350 bestätigte Reichsunmittelbarkeit der
Herrschaft, die bis zum Aussterben der Familie
1485 ein unabh. Adelsterritorium an der Naht-
stelle zwischen Ober- und Niederbayern erlaub-
te. In den Jahren 1444 bzw. 1477 bestätigte
Friedrich III. die reichunmittelbare Stellung
(siehe unten Art. B.).

III. Am eindringlichsten erinnert die sog.
A.ertumba mit dem Wappen an die Familie. Zu-
sammen mit dem bereits erwähnten Epitaph
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von Nikolaus von A. befindet sie sich in der A.er
Karmelitenkirche. Ein weiterer Ort der Famili-
enmemoria war das Augustinerchorherrnstift
Rohr: Seit 1332 bis zur Gründung des Karmeli-
tenkl.s 1389/91 war dort in der Hl. Geist-Kapelle
die alleinige Familiengrablege. Einige Grab-
platten sind noch vorhanden. Insgesamt erin-
nert Weniges an die Familie.

IV. Johannes Turmair, gen. Aventin, hat den
ausgestorbenen Herren seiner Heimatstadt eine
seitdem populäre Gründungstradition zuge-
schrieben (Bayerische Chronik Buch VII cap. 1).
Der erst graff von Abensperg sei Babo gewesen, der
in der ersten Hälfte des 11. Jh.s gelebt und 30–32
Söhne und acht Töchter mit zwei Ehefrauen ge-
zeugt haben soll. Jener Babo soll bereits in
Kg.sdienst Heinrichs II. gestanden haben, um
die Kg.snähe der A.er von Beginn an zu beto-
nen. Im 19. Jh. kam es zu einer Kontroverse über
die Echtheit dieser These zwischen Karl Hein-
rich Ritter von Lang und Roman Zirngibl. Auch
wenn gesichert ist, daß der Stammvater des Ge-
schlechts der Babonen bereits in der zweiten
Hälfte des 10. Jh.s Gft.srechte im nordwestli-
chen Donaugau ausübte, so ist eine Brücke zu
den A.er wissenschaftlich überprüfbar nicht zu
bauen.

Der erste eindeutig belegbare Sproß der Fa-
milie war ein Altmann von A. seit 1171, nach
1180 läßt er sich – als Reaktion auf die wittelsb.
Machtübernahme in Bayern? – als comes bele-
gen. Ein Herkommen dieses Altmanns über ei-
nen Eberhard aus dem Sippenverband der
Ebersberger-Moosburger wird angenommen
(Tyroller), ebenso eine Verbindung zu den
Diepoldingern.

Hinter dem Begriff A.er stand ein vielköpfi-
ger regionaler Sippenverband mit den nach A.
und Altmannstein bezeichneten Haupt- und
den mit Siegenburg (um 1158 erloschen), Rat-
zenhofen (1279 erloschen) und Rotenegg (zwei-
te Hälfte 13. Jh. erloschen) bestimmten Neben-
linien. Die genealogischen Abgrenzungen er-
weisen sich als schwierig, zumal die Familie
sich ab dem 13. Jh. wechselweise als de Abens-
perch, de Stain (Lapide), nobiles de Abensperch be-
nannte. Verwechslungen mit den Vögten der
Bamberger Kirche, den Abenbergern, sind für
das 12. Jh. zu beobachten und Gegenstand wis-
senschaftlicher Diskussionen. Ältere Linien de-
rer von (Altmann-)Stein bzw. A. können nur in
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Umrissen erschlossen werden. Sicheren Boden
betritt man mit einem Altmann (gest. 1241/42),
in dem der Besitz der beiden älteren Linien zu-
sammenfloß, um sofort in zwei jüngeren Linien
wieder auseinander zu treten. Die jüngeren (Alt-
mann-)Steiner Linie erlischt bereits 1307, mit
Ulrich I. (gest. 1324) beginnt dann die jüngeren
A.er Linie (Genealogische Skizze bei Fla-
chenecker, Grafen, S. 562).

In ihrem Selbstverständnis sahen sich die
A.er als Hochfreie an, also als Teil jener sozialen
Gruppe, welche die Turnierfähigkeit besaß. Sie
gehörten zur kleinen Zahl nichtgfl., hochfreier
Adelsfamilien in Bayern und standen damit so-
zial auf einer Stufe mit den benachbarten Brei-
teneckern (ausgest. nach 1287), Hagenauern
(ausgest. nach 1307) und Laaberen (ausgest.
1475). Verwandtschaftliche Beziehungen unter-
hielten die A.er im 13. Jh. zu den Herren von
Laaber bzw. zu den Gf.en von Graisbach. Ab
dem ausgehenden 14. Jh. sind dann erstmals
Eheverbindungen mit Familien, die aus der Mi-
nisterialität aufgestiegen waren, zu beobachten.
Die Familie gehörte zum niederbayerischen Rit-
terbund von 1347. Ab diesem Zeitpunkt ist die
bevorzugte soziale Stellung als Hochfreie nicht
mehr zu halten, ein Zusammengehen von reich-
sunmittelbaren mit landsässigen Adelsge-
schlechtern in den Ritterbünden war nicht mehr
zu verhindern.

† B. Abensberg † C. Abensberg

Q. Johannes Turmair’s genannt Aventinus Sämmtli-
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Helmut Flachenecker

B. Abensberg

I. Die Gft. der Gf.en und Herren von A. lag
im Bereich der unteren Altmühl, der Abens so-
wie der Donau westlich von Kelheim. Als eine
der wenigen Adelsherrschaften konnte sie sich
in einer wittelsb. Umgebung das gesamte MA
hinweg behaupten. Ihre Burgen lagen in † A.,
Randeck und Altmannstein; sie bildeten die er-
sten Ansätze für eine Herrschaftsbildung. Eine
weitere basierte auf einer Verbindung von Allo-
dialgütern mit jenen von Kirchenlehen. Für alle
diese Teile konnten die A.er die Reichsunmit-
telbarkeit erreichen. So gelang es, von den Kl.n
Geisenfeld, Münchsmünster und St. Em-
meram/Regensburg mehrere Vogteien über
Kl.besitzungen zu erhalten und, wie im Falle
vom emmeramschen Niederlautenbach, diese
mit Hilfe von eigenen Ministerialen und eines
Burgenbaus zu einem Eigenbesitz und Ort einer
Gerichtsschranne zu entfremden. Entspr. wur-
de mit der admontischen Propstei Elsendorf
verfahren. Mehrere Emmeramer Gerichts-
schrannen standen unter abensbergischen Ein-
fluß (Peising, Dünzling, Thann, Eilsbrunn). Ob
die abensbergische Burg Randeck (über Essing
gelegen) ebenfalls ursprgl. St. Emmeram ge-
hörte, muß offen bleiben.

In einem weiteren Schritt verfügten die Gf.en
über die Vogteirechte der Augustinerchorher-
renstifte Rohr (seit 1138), Schamhaupten (Mitte
13. Jh.) und Paring (seit 1289). Zur Verbesserung
der Attraktivität ihres Marktes Essing (seit 1336)
gründeten sie in den 1360er Jahren dort auch ein
weltliches Kollegiatstift. Eine weitere Vogtei
kam seit 1232 mit jener über Besitzungen des
Benediktinerkl.s Biburg hinzu.
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Neben der Instrumentalisierung von geistli-
chen Institutionen wurde die Herrschaft ab dem
14. Jh. systematisch mit Märkte- und Städte-
gründungen verfestigt. Ulrich III. von A. er-
reichte bei Ks. Ludwig IV. die Übertragung von
Markt- und Hochgerichtsrechten für Essing
(1336) und Rohr (1347) bzw. von Ludwig dem
Brandenburger für Au (1349); ein weiterer Wo-
chenmarkt für Rohr (1426) wurde vom nieder-
bayerischen Hzg. Heinrich XVI. privilegiert. Ul-
rich erhielt schließlich für seinen Hauptort † A.
1348 Markt- und Befestigungsrechte; dieser
konnte sich als einziger zu einer Stadt mit Wo-
chen- und Jahrmarkt entwickeln (erstmals 1409
bzw. 1428 so bezeichnet).

Das vorübergehend in bayerische Hände ge-
ratene Altmannstein, das in dieser Zeit ganz
allg. von Ludwig IV. Rechte und Freiheiten er-
halten hatte – weitere Informationen fehlen –,
konnte 1374/76 von den A.ern zurück erworben
werden.

Die gesamte Herrschaft konnte nur aufgrund
ihrer Reichsunmittelbarkeit gehalten werden,
die Kg. Karl IV. bereits kurz nach seinem Amts-
antritt 1350 (MGH Const. AO Nr. 99) bestätigte.
Hinzu kam ein ständig variierendes Mit- und
Gegeneinander mit den bayerischen Hzg.en, so
daß die Unabhängigkeit gewahrt werden konn-
te. Friedrich III. bestätigte 1444 den Blut- und
Wildbann zu A., Randeck und Altmannstein, im
März 1477 wiederholte er die Bestätigung der
Reichsunmittelbarkeit sowie der zahlr. Vogtei-
rechte an den Gütern der Kl. St. Emmeram,
Ober-, Mittel und Niedermünster in Regens-
burg sowie der Benediktinerkl. Weltenburg und
Biburg.

Somit besaßen die Herrschaftsteile Altmann-
stein, A., Randeck und Rohr alle ein geistliches
und ein weltliches Zentrum, mit Hilfe Parings
wurde der östliche Herrschaftsbereich kontrol-
liert (vgl. Kartenskizze bei Flachenecker,
Grafen, S. 551). Die Gft. wurde verwaltungs-
mäßig im 15. Jh. in die drei Ämter A., Randeck
und Altmannstein eingeteilt. Mit dem Ausster-
ben der A.er Familie 1485 fiel die Gft. an das
Hzm. Bayern, A. wurde zu einem Gerichtssitz.
A. fiel an Oberbayern, nachdem Albrecht IV.,
die finanzielle Zwangslage Ks. Friedrichs III.
ausnutzend, von diesem am 30. Dez. 1493 die
Reichsgft. A. endgültig übertragen bekommen
hatte.
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II. Durch den Abriß weiter Teile der Burg in
A. sowie geringer Informationen über die Burg
in Altmannstein können über den abensbergi-
schen Hof keine tiefer gehenden Aussagen ge-
macht werden. Eine herrschaftliche Kanzlei mit
Kanzler, Geheimschreiber ist für das 15. Jh. be-
legt. Als Kanzler und Geheimschreiber sind
Chorherren aus dem Stift Essing in der Verwal-
tung eingesetzt worden. Landesherrliche Rich-
ter sind für die Gerichtsschrannen A. und Rohr
seit 1366 belegt. Über Ministeriale bzw. abhän-
giger Ritter ist bis auf eine einzige Ausnahme
(Ritter von Offenstetten) bisher kaum etwas be-
kannt.

Von Turnieren in A. liegen keine sicheren Be-
lege vor. Die Familie selbst gehörte jedoch zu
den turnierfähigen Geschlechtern. Ulrich III.
aus der jüngeren abensbergischen Linie war
Gründungsmitglied der bayerischen Turnierge-
sellschaft von 1361. Nikolaus von A. ist 1466 als
Mitglied des Böcklerbundes verzeichnet.

† A. Abensberg † C. Abensberg

Q. Patritius Dalhammer, Canonia Rohrensis docu-

mentis, monumentis et observationibus historico-criticis

illustrata, Regensburg 1784. – Urkundenbuch zur Ge-

schichte der Stadt Abensberg, hg. von Peter Dollinger

und Nikolaus Stark, Tl. 1, in: Verhandlungen des Hi-

storischen Vereins für Niederbayern 12 (1867) S. 249–328;

Tl. 2, 13 (1868) S. 1–72.

L. Flachenecker, Helmut: Die Reichsherrschaft

Abensberg. Entstehung – Verfassung – Übergang an Bay-

ern, in: ZBLG 64 (2001) S. 693–726. – Die Grafen und

Reichsherren zu Abensberg, hg. von Peter Dollinger

und Nikolaus Stark, in: Verhandlungen des Histori-

schen Vereins für Niederbayern 14 (1869) S. 1–234. – Lie-

berich, Heinz: Landherren und Landleute. Zur politi-

schen Führungsschicht Bayerns im Spätmittelalter, Mün-

chen 1964 (Schriftenreihe zur Bayerischen

Landesgeschichte, 63).

Helmut Flachenecker

C. Abensberg
I. Das castrum Abensperch ist erstmals 1256 er-

wähnt, die eigtl. Ortsbezeichnung de Abunsberch
kann bereits um 1130/40 nachgewiesen werden.
Die Burg liegt nördlich des Flüßchens Abens
auf einer hochwasserfreien Erhebung und –
nach der Markt- bzw. Stadtgründung von A. –
am Südostrand der Siedlung. Die Burg war in
den Stadtbering mit eingeschlossen. Die Anlage
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entwickelte sich zur Res. der (jüngeren) abens-
bergischen Hauptlinie, begründet von Ulrich I.
(III.) von Stein. Die genealogischen Abgrenzun-
gen erweisen sich als schwierig, zumal die Fa-
milie sich ab dem 13. Jh. wechselweise als de
Abensperch, de Stain (Lapide), nobiles de Abensperch
benannte. Der Gf.entitel wurde im Hoch- und
SpätMA zugunsten des Herrentitels aufgege-
ben. A. blieb Herrschaftssitz bis zum Ausster-
ben der Herren von A. i.J. 1485.

II. A. bildete den Mittelpunkt einer Reichs-
herrschaft zwischen unterer Altmühl, Abens
und der Donau westlich von Kelheim; es war ab
dem 14. Jh. ein gleichnamiger Markt (1348)
bzw. Stadt (1428 belegt) mit geschätzten 500
Bewohnern um 1500. Zur Res. einer Nebenlinie
der A.er-Altmannsteiner in Altmannstein fin-
den sich wenig verwertbare Hinweise. Die
Reichsunmittelbarkeit, die in einem kompli-
zierten Mit- und Gegeneinander mit den baye-
rischen Hzg.en behauptet werden konnte, wur-
de 1350 von Karl IV. bestätigt (MGH Const. 10
Nr. 99).

Von einem städtischen Rat ist 1366 die Rede,
1398 von einem Rechtsbuch. Der Ort besaß seit
1380 eine eigenständige Pfarrei sowie seit 1389
ein von der Herrscherfamilie gegr. Karmeli-
tenkl. In der gleichen Zeit dürfte die heute noch
in Resten vorhandene Stadtmauer errichtet wor-
den sein. Mitte des 15. Jh.s ist ein Schulmeister
nachweisbar, jedoch muß schon früher ein
Schulunterricht stattgefunden haben, da bereits
1412 ein Student aus A. an der Wiener Univer-
sität erwähnt ist. Auch eine jüdische Gemeinde
mit Synagoge konnte sich – lt. des berühmten
A.ers Aventin – zumindest zeitw. ansiedeln
(1398/99, 1458). Die wirtschaftlichen wie herr-
schaftlichen Zentralitätsfunktionen der Stadt,
die von ihren Bewohner 1471 dem bes. Schutz
Mariens übertragen wurde, blieben auf die Gft.
beschränkt.

III. Die ma. Burg ist bis auf die Grundmau-
ern Stück für Stück zerstört worden, bes. im
Dreißigjährigen Krieg. Bis auf Reste wurde die
Anlage 1732–1816 abgebrochen, es blieb nur die
mehrfach umgebauten Gebäude in der Vorburg
stehen. Eine bedeutsame Sekundäraufgabe hat
sie nach dem Verlust des Res.charakters nicht
mehr erhalten, A. wurde zum Sitz eines Pfleg-
gerichts. Die Anlage war im S von der Abens, im
O von einem System von Weihern geschützt; zur
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Stadt hin befand sich ein Graben. Von der
Hauptburg ist deren rechteckiger Grdr. noch
erkennbar. Ein starker Flankierungsturm der
Vorburg ist noch in Ansätzen vorhanden, für die
Hauptburg ist ein Bergfried (1436 erwähnt, im
16. Jh. abgetragen, 1998 durch Grabungen be-
stätigt), sechs Flankierungstürme sowie eine
Zwingeranlage belegt. Die Mauern aus Bruch-
steinen waren teilw. mit Buckelquadern aus
dem 13./14. Jh. verblendet. Über die Raumauf-
teilung innerhalb der Hauptburg ist nichts mehr
bekannt und damit auch nichts über mögliche
Repräsentationsräume. Eine Ansicht von Stadt
und Burg hat sich bei Phillip Apians Topogra-
phie aus dem Jahre 1568 erhalten.

Die (nicht mehr vorhandene) Schloßkapelle
St. Nikolaus mit Frühmeßstiftung hatte ihre
materielle Versorgung durch einen Hof in Ober-
grünbach gesichert. Die Schloßkaplanei ging
1496 in die Hände des Karmelitenkl.s A. über.
Gegenüber dem neuen Landesherrn, Hzg. Al-
brecht IV. verpflichteten sich die Mönche zur
täglichen Messe für die Memoria der bayeri-
schen Hzg.e wie auch für die (ausgestorbenen)
Herren von A.

Neben der Burgkapelle bildete das Karmeli-
tenkl. den Ort der Memoria, seitdem letzteres
um 1389/90 von Johannes II. von A. und seiner
Ehefrau gegr. worden war: Das Grebnus der wol-
geborn herschaft zw Abensperg war wohl in Form
einer Tumba in der Mitte der Kirche gestanden.
Ebenfalls in der Kl.kirche befindet sich noch
das Epitaph des letzten Abensbergers Nikolaus,
der 1485 ermordet wurde.

Eine herrschaftliche Kanzlei mit Kanzler, Ge-
heimschreiber ist für das 15. Jh. belegt. Als
Kanzler und Geheimschreiber sind Chorherren
aus dem Chorherrenstift Essing in der Verwal-
tung eingesetzt worden. Landesherrliche Rich-
ter sind für die Gerichtsschrannen A. und Rohr
seit 1366 belegt. Die vom letzten A.er Nikolaus
1462 gegr. Armenspeisung zum 6. Dez. ist noch
heute im Gedächtnis der Bewohner.

† A. Abensberg † B. Abensberg

Q. Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt Abens-

berg, hg. von Peter Dollinger und Nikolaus Stark,

Tl. 1, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Nie-

derbayern 12 (1867) S. 249–328; Tl. 2, in: 13 (1868) S. 1–

72.
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L. Denkmäler in Bayern, Bd. II. 30: Landkreis Kel-

heim, hg. von Georg Paula, Volker Liedke und Michael

M. Rind, München u. a. 1992, S. 10–19 [Sammlung der

alten Stadtansichten]. – Eisele, Klaus/Rind, Michael

M.: Ausgrabungen in der Abensberger Burg, in: Ge-

schichte ans Licht gebracht (1997–1999), hg. von Michael

M. Rind, Büchenbach 2000 (Archäologie im Landkreis

Kelheim, 3), S. 208–211. – Feuerer, Thomas: Die Klo-

sterpolitik Herzog Albrechts IV. von Bayern, München

2008 (Schriftenreihe zur Bayerischen Landesgeschichte,

158), S. 115f, 247 f. (Regest 3). – Flachenecker, Hel-

mut: Die Reichsherrschaft Abensberg. Entstehung – Ver-

fassung – Übergang an Bayern, in: ZBLG 64 (2001)

S. 693–726. – Flachenecker, Helmut: Die Grafen von

Abensberg, in: Hochmittelalterliche Adelsfamilien in Alt-

bayern, Franken und Schwaben, hg. von Ferdinand Kra-

mer und Wilhelm Störmer, München 2005 (Studien

zur Bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, 20),

S. 539–562. – Die Grafen und Reichsherren zu Abens-

berg, hg. von Peter Dollinger und Nikolaus Stark,

in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Nieder-

bayern 14 (1869) S. 1–234. – Die Kunstdenkmäler von

Bayern, Tl. 4: Niederbayern, Bd. 7: Bezirksamt Kelheim,

bearb. von Felix Mader, München 1922, S. 44–60. – Sei-

bert, Hubertus: Abensberg, in: Handbuch der Histori-

schen Stätten Bayern, Bd. 1: Altbayern und Schwaben, hg.

von Hans-Michael Körner und Alois Schmid, Stutt-

gart 2006, S. 1 f.

Helmut Flachenecker

ARENBERG

A. Arenberg
I. Namengebend ist die Burg, spätere Fe-

stung Aremberg (so die heutige amtliche
Schreibweise) im Tal der Ahr, einem linken Ne-
benfluß des Rheins im Kr. Ahrweiler (Rhein-
land-Pfalz). Erster urkundlich belegter Na-
mensträger: Henricus de Arberg, 1166 Vize-Bgf.
von Köln. In Stadt und Erzstift Köln lagen die
Besitzschwerpunkte der Familie.

II. Die reichsrechtliche Stellung der Her-
ren/Gf.en/Hzg.e von A. beruhte auf dem Besitz
der im kurrheinischen Kr. gelegenen reichsun-
mittelbaren Herrschaft (1576 gefürsteten Gft.;
1644 Hzm.) A. Das Bgf.enamt wurde 1279 an
den Ebf. verkauft, der nach dem Tod des Johann
von A. (1281) auch den vergeblichen Versuch un-
ternahm, A., Kommern und weitere Güter als
heimgefallene Lehen einzuziehen. Burg und
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Herrschaft A. galten fortan als Eigengut. Lehns-
herren waren die Ebf.e von Köln und von Trier
(1395) sowie die Hzg.e von Jülich (1470). Die
Herren von A. verfügten über einen kleinen
Lehnshof aus niederadligen und bürgerlichen
Lehnsleuten.

III. Wappen: in Rot drei fünfblättrige, gol-
dene Mispelblüten (2:1).

Die Burg auf dem A. (1281 erstmals erwähnt)
ist wohl schon im 12. Jh. entstanden. Die erhal-
tenen Rechnungen belegen regelmäßige Aus-
gaben für Bauunterhalt und gelegentliche Er-
weiterungen, von 1555 bis 1567 größere Um-
bauten; 1617 im Schloß 43 Räume, deren
Ausstattung für die seltenen Aufenthalte der
Angehörigen des Hauses A. ausreichte. Nach
einer 1642 mit Mühe abgewehrten Belagerung
wurde die Anlage erneut den milit. Erfordernis-
sen angepaßt; dabei entstanden die ältesten er-
haltenen Pläne. 1682 wurde die Burg von einer
abziehenden frz. Besatzung gesprengt. 1686–
1688 Wiederaufbau; 1800 Versteigerung auf Ab-
bruch; um 1850 Ruine. Im 19. Jh. haben die
Hzg.e ihre Burgen und Schlösser bildlich fest-
halten lassen, darunter auch die Ruinen von
Schloß A. Von den Mitgliedern des Hauses sind
seit dem 16. Jh. in großer Zahl Porträts erhalten
geblieben.

IV. Das erste Haus Ar(en)berg erlosch 1281.
Ehen mit Töchtern aus angesehenen Gf.enhäu-
sern demonstrieren seinen sozialen Status. Die
Erbtochter heiratete den Gf.en Engelbert II. von
der Mark. Vom ältesten Sohn stammen die
Gf.en von der Mark, 1368 Gf.en von Kleve (1417
Hzg.e von Kleve, 1511 Hzg.e von Jülich und
Berg, Gf.en von Ravensberg, erloschen 1609).
Der zweite Sohn Engelbert, 1345–1363 Bf. von
Lüttich und 1363–1368 Ebf. von Köln, holte sei-
nen Bruder Eberhard I. (gest. 1387) ins Hoch-
stift Lüttich. Dieser, Stammvater des zweiten
Hauses A., erwarb durch seine Ehe mit Maria
von † Looz die Herrschaften Neufchâteau,
Lummen und Aigremont. Ihm folgte der Sohn
Eberhard II. (gest. 1440). Dessen Söhne teilten
den Besitz: von Ludwig/Louis (gest. 1498)
stammte die Linie Rochefort, erloschen mit
dem gleichnamigen Enkel 1544 und beerbt von
den Gf.en von † Stolberg. Der ältere, Johann
(gest. 1470) wurde durch seine Söhne Stamm-
vater der Linien A. (Eberhard, gest. 1496), Sedan
(Robert, gest. 1487) und Lummen (Wilhelm,


